
 
 

 

 

 

 

 

 
Unsere Kombi-Fahrt zur Sommerrodelbahn 

und zum Bostalsee ist auch in diesem Jahr 

flexibel: Wetterabhängig werden wir nach der 

Sommerrodelbahn entscheiden, wo wir uns 

aufhalten wollen: 

 

Zeiten: 
10.00 Uhr Abfahrt Stadthalle Merzig 

18.00 Uhr Rückkehr Stadthalle Merzig 

 

Kostenbeitrag: 
12,00 €   Mitglieder und Angehörige 

16,00 €   Sonstige Nichtmitglieder 

Der Kostenbeitrag gilt für die Sommerrodel-

bahn und das anschließende Schwimmver-

gnügen – unabhängig vom Ort des Schwim-

mens (siehe rechts). 

 

Mitzubringen: 
Badesachen 

Verpflegung für Picknick 

evtl. Picknick-Zubehör (Decken usw.) 

 

Wetterabhängigkeit: 
Bei Dauerregen wird die Veranstaltung tele-

fonisch abgesagt. Erfolgt keine Absage, findet 

die Veranstaltung auf jeden Fall statt. 

   
 

 

 

 

 

 

 
Programm: 
Beginnen werden wir unser Programm mit drei 

Fahrten auf der Sommerrodelbahn Braunshau-

sen. Zur Mittagspause (in Picknickform) fahren 

wir an einen geeigneten Ort – das könnte der 

Bostalsee sein, aber auch ein anderer gemütli-

cher Platz. 

Nach dem Picknick wollen wir schwimmen ge-

hen. Bei tollem Sommerwetter besteht die Mög-

lichkeit dazu im Strandbad am Bostalsee. Bei 

kühlerem Wetter (oder wenn die Gruppe es so 

wünscht) können wir aber auch ins Erlebnisbad 

Schaumberg (besser bekannt unter seinem alten 

Namen „Schaumbergbad“) ausweichen. Diese 

Entscheidung wird kurzfristig gemeinsam mit 

den teilnehmenden Kindern getroffen. Letztlich 

hängt davon auch ab, wo wir picknicken wer-

den. 

Alles zusammen ein schönes Programm . 

 

Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt telefonisch, per eMail 

unter anmeldung@flinkefloehe.de oder formlos 

per Fax. 

 

Anmeldeschluss: 
Freitag, 17. August 2012 

  Sonntag, 26.08.2012 
 

B-.Werk Besseringen 

und Minigolf 

 
Zeiten: 
10.00 Uhr Treffpunkt B-Werk-Parkplatz 

18.00 Uhr Rückkehr B-Werk-Parkplatz 

 

Programm: 
Den ersten Teil des Programms stellt ein Besuch 

des B-Werks Besseringen dar. Hier werden wir 

von einem ehemaligen Flinken Floh geführt. 

Den Parkplatz findet man am Ortsausgang Bes-

seringen in Richtung Merzig (Parkplatz ist aus-

geschildert). 

Anschließend fahren wir nach Honzrath, um auf 

der Minigolfanlage im Freizeitzentrum Honz-

rath-Hellwies unsere Minigolfkünste auszupro-

bieren. 

 

Kostenbeitrag: 
  6,00 €   Mitglieder und Angehörige 

10,00 €   Sonstige Nichtmitglieder 

 

Mitzubringen: 
Verpflegung für unterwegs 

(wenig Verkauf in Honzrath!) 

 

Anmeldung: 
Die Anmeldung erfolgt telefonisch, per eMail 

unter anmeldung@flinkefloehe.de oder formlos 

per Fax. 

 

Anmeldeschluss: 
Donnerstag, 23. August 2012 

    



Allgemeine Teilnahmebedingungen für Tagesveranstaltungen 
 

§1: Geltungsbereich 

(I) Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für alle Tagesveranstaltungen 

des Schüler-Freizeit-Club "Flinke Flöhe" Merzig e.V. mit Ausnahme von öffentlichen 

Veranstaltungen. 

§2: Veranstalter, Leitung der Veranstaltung 

(I) Veranstalter ist der Schüler-Freizeit-Club "Flinke Flöhe" Merzig e.V. 

(II) Die Leitung der Veranstaltung übernehmen die anwesenden Jugendleiter des 

Vereins. 

§3: Teilnahmeberechtigung 

(I) Zur Teilnahme sind alle Mitglieder des Veranstalters und deren Familienangehöri-

ge berechtigt. 

(II) Die Veranstaltungsleitung kann weiteren Personen die Teilnahme an der Veran-

staltung genehmigen. 

(III) Die Teilnehmerzahl kann begrenzt werden auf eine festgelegte oder von be-

stimmten Faktoren abhängige Personenzahl. Maßgeblich für die Teilnahme ist dann 

die Reihenfolge der Anmeldungen zur Veranstaltung. Dabei sind Mitglieder gegen-

über Nichtmitgliedern bevorzugt zu behandeln. Personen, die zur Durchführung der 

Veranstaltung benötigt werden, werden vorrangig behandelt, unabhängig vom 

Zeitpunkt der Anmeldung. Im Einzelfall entscheidet hierüber die Veranstaltungslei-

tung. 

§4: Anmeldungen 

(I) Die Anmeldungen sind an den Verein zu richten. Die jeweils möglichen Anmel-

dewege werden in der Ausschreibung mitgeteilt. 

(II) Ein Anmeldeschluss wird mit der Ausschreibung zur Veranstaltung mitgeteilt. 

(III) Wer sich zu einer Veranstaltung angemeldet hat, aber nicht daran teilnehmen 

kann, ist verpflichtet, sich frühestmöglich wieder abzumelden. 

§5: Kostenbeiträge 

(I) Die Kostenbeiträge zur Veranstaltung werden mit der Ausschreibung mitgeteilt. 

Sie sind zu Beginn der Veranstaltung zu entrichten. 

(II) Aktive Mitglieder zahlen lediglich 50% des Kostenbeitrages. 

(III) Jugendleiter sind gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 02.02.2002 

von allen Kostenbeiträgen befreit. Bei Veranstaltungen, bei denen im Kostenbeitrag 

die Verpflegung enthalten ist, zahlen Jugendleiter 50% des Kostenbeitrages. Jugend-

leiter, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, zahlen grundsätzlich 50% 

des Kostenbeitrags. 

(IV) Nehmen Nichtmitglieder an einer Veranstaltung teil, die nicht direkte Familien-

angehörige von Vereinsmitgliedern sind, so ist von diesen ein um 4,00 € erhöhter 

Kostenbeitrag zu bezahlen, maximal jedoch das Doppelte des normalen Kostenbei-

trags. 

(V) Vorauszahlungen oder Anzahlungen können verlangt werden. Die Zahlungsweise 

wird dann mit der Ausschreibung mitgeteilt. Gleiches gilt für die Bedingungen, unter 

denen Anzahlungen zurückgezahlt werden können. 

§6: Absage der Veranstaltung 

Der Veranstalter ist berechtigt, Veranstaltungen abzusagen. Im Falle einer Absage 

werden bereits geleistete Zahlungen zurück erstattet. Ein weitergehender Anspruch 

besteht nicht. 

§7: Aufsicht 

Die vom Veranstalter eingesetzten Aufsichtspersonen sind gegenüber allen Teilneh-

mern, insbesondere gegenüber minderjährigen Teilnehmern, weisungsbefugt. Auf die 

strikte Einhaltung des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) während allen Veranstaltungen 

wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich hingewiesen. 

Volljährige Teilnehmer, die nicht als Aufsichtspersonen eingesetzt sind (z.B. volljäh-

rige inaktive Mitglieder) unterliegen zwar der Weisungsbefugnis, nicht aber der 

Aufsicht der Aufsichtspersonen. Sie sind somit für ihr Handeln selbst verantwortlich. 

§8: Ausschluss von Veranstaltungen 

Teilnehmer an einer Veranstaltung, die eine dem Sinn der Veranstaltung gerecht 

werdende Durchführung derselben unmöglich machen oder die Aufsicht führenden 

Personen in der Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht behindern, können von der 

Veranstaltungsleitung befristet oder auf Dauer von weiteren Veranstaltungen des 

Vereins ausgeschlossen werden. 

§9: Allgemeine Bestimmungen 

(I) Die Teilnehmer der Veranstaltungen bzw. bei Minderjährigen deren Personensor-

geberechtigte erklären sich damit einverstanden, dass während der Veranstaltung 

aufgenommenes Bild- und Tonmaterial zu Werbezwecken für den Veranstalter incl. 

Veröffentlichung in seinen Internetdarstellungen sowie zu Zwecken der weiteren 

Jugendarbeit des Veranstalters verwendet wird. 

(II) Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen können für einzelne Veranstaltungen 

vom Vorstand geändert werden. Diese Änderungen sind in der Ausschreibung der 

betreffenden Veranstaltung ausdrücklich mitzuteilen. 

      

 

August 2012 
 

 

Mitgliederrundschreiben der Flinken Flöhe 
 

Flinke Flöhe Merzig e.V. 

Tel. (0 68 53) 40 00 53 

Fax (0 68 53) 40 00 08 

info@flinkefloehe.de 

www.flinkefloehe.de 

Vorsitzender Dirk Oehling 

Bahnhofstraße 73, 66636 Tholey 

Mobil (01 73) 8 46 64 13 

stellv. Vorsitzende Simone Schäfer 

Tel. (0 68 72) 88 75 46 
 

 

Ab an die 

Pinnwand 
 

Samstag, 18.08.2012 
10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Sommerrodelbahn, 

Picknick und Schwimmen 

 

… also diesen Samstag !!! 
 

Sonntag, 26.08.2012 
10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

B-Werk Besseringen 

und Minigolf 
 

17. / 18.11.2012 
8. Saarländisches 

Spiele-Festival 

in der Sporthalle Mettlach 

    

 


